
Die Justiz als ein entscheidendes Instrument unserer 
Staatsmacht darf nicht, wie bereits zutreffend im ange
fochtenen Urteil angeführt wird, zur Durchsetzung nicht 
bestehender Ansprüche und damit betrügerischer Scha
denszufügung mißbraucht werden. . . .

Aber auch der Grundsatz des Parteibetriebes in unse
rem Zivilprozeß kann an der Beseitigung des vor
liegenden Titels nicht hindern. Es hat nicht nur das 
zu gelten, was von den Parteien vorzutragen für richtig 
befunden wird, sondern der Richter hat eine weit
gehende Aufklärungspflicht in tatsächlicher Hinsicht, 
der in unserer neuen Gesellschaftsordnung eine weitaus 
größere Bedeutung zukommt als zuvor.

Das von den Parteien Gewollte hat selbstverständlich 
unbeachtet zu bleiben, wenn es als unrichtig erkannt 
wird.

§ 322 ZPO; § 826 BGB.
Zur Frage des Mißbrauchs eines materiell unrichtigen 

Schuldtitels.
BG Schwerin, Urt. vom 22. Januar 1953 — IS 79/52.

Der Beklagte hatte dem Kläger im Februar 1950 zwei Pferde 
zum vereinbarten Preise von 4000,— DM verkauft und über
geben. Der Wert dieser Pferde wurde später durch amtliche 
Schätzung des Rats des Kreises S. auf 2500,— DM festgestellt. 
Auf den vereinbarten Kaufpreis hatte der Kläger 3000,— DM 
bar gezahlt und dem Beklagten ein Schwein im Werte von 
300,— DM geliefert. Da der Kläger weitere Zahlungen ver
weigerte, hatte der Beklagte einen Zahlungsbefehl über wei
tere 250,— DM gegen den Kläger erwirkt, der mangels Wider
spruchs für vollstreckbar erklärt und auf Grund dessen nach 
Eintritt der Rechtskraft des Vollstreckungsbefehls ein Pfän
dungsbeschluß erlassen wurde.

Nunmehr erhob der Kläger auf Grund des § 826 BGB Klage 
mit dem Anträge, die Zwangsvollstreckung aus dem Voll
streckungsbefehl für unzulässig zu erklären. Aus der amt
lichen Schätzung ergebe sich, daß der vereinbarte Preis den 
zulässigen Höchstpreis überschritten habe und der Beklagte 
die Differenz daher nicht habe verlangen dürfen. Er, der 
Kläger, habe sich um den Zahlungs- und Vollstreckungs
befehl lediglich deshalb nicht gekümmert, weil Ihm seitens 
der VdgB und der Nationalen Front erklärt worden sei, daß 
der Beklagte im Hinblick auf die amtliche Schätzung unmög
lich weitere Forderungen stellen könne. Der Beklagte wisse, 
daß die dem Vollstreckungsbefehl zugrunde liegende Forde
rung nicht bestehe, und der Benutzung dieses Schuldtitels 
stehe daher der § 826 BGB entgegen.

Das AG in S. hat die Klage im Hinblick auf die Rechtskraft 
des Vollstreckungsbefehls abgewiesen. Auf die hiergegen ein
gelegte Berufung hat das BG unter Aufhebung des ersten 
Urteils nach dem Klageantrag erkannt und den Beklagten zur 
Herausgabe des Vollstreckungsbefehls an den Kläger verurteilt.

Aus den G r ü n d e n :
Der Klageanspruch ist auf § 826 BGB gestützt. Nach 

den Pferdekarten beträgt der amtliche Schätzpreis der 
verkauften zwei Pferde insgesamt 2200,— DM. Zwi
schen den Parteien sind als Kaufpreis jedoch 4000,— DM 
vereinbart worden. Hierin liegt ein Verstoß gegen die 
Preisvorschriften, da der Kläger insgesamt 3000,— DM 
in bar bezahlt und ein Läuferschwein im Werte von 
300,— DM unbestritten geliefert hat. Der Rat des Krei
ses hat sich gutachtlich dahingehend geäußert, daß die 
Preisvorschriften auch nach der am 27. Februar 1950 
erfolgten Aufhebung der Viehhandelsverordnung einzu
halten sind. Der vorliegende Pferdekauf mußte also 
nach den Richtpreisen für Zucht- und Nutzvieh lt. 
Preisverordnung vom 18. September 1947 erfolgen. 
Trotz der vorliegenden amtlichen Schätzung haben sich 
die Parteien nicht an den zulässigen Preis gehalten, 
so daß beide gegen die Preisvorschriften verstoßen 
haben. Wenn der Beklagte außer den bereits erhaltenen 
3300,— DM noch weitere 250,— DM verlangt, so handelt 
es sich hierbei um eine wegen Preisverstoßes sitten
widrige Forderung. Für diese Forderung hat er aber 
bereits einen Vollstreckungstitel, einen Pfändungs- und 
Uberweisungsbeschluß sowie den mit diesem Verfahren 
zusammenhängenden Kostenfestsetzungsbeschluß er
wirkt. Der Kläger will nun diese Titel im Wege der 
Klage beseitigen.

Es trifft zwar zu, daß der Kläger weder Widerspruch 
gegen den Zahlungsbefehl des Beklagten noch Einspruch 
gegen den Vollstreckungsbefehl eingelegt hat. Das darf 
das Gericht aber nicht daran hindern, die aus den oben 
dargelegten Gründen unrechtmäßig erlangten Titel mit 
ihren Rechtswirkungen zu beseitigen. Dies ist über § 826 
BGB möglich. Diese Gesetzesbestimmung ist nicht nur 
bei erschlichenen, unrichtigen Urteilen anwendbar, son
dern auch, wenn in dem Gebrauch eines Titels nach

Lage des Einzelfalls ein Verstoß gegen die guten 
Sitten liegt. Es wäre in unserer heutigen demokra
tischen Rechtsordnung nicht zu vertreten, wenn dem 
Beklagten durch ein Gericht der Deutschen Demokra
tischen Republik bescheinigt würde, daß er die infolge 
Preisverstoßes unsittliche Forderung gegen einen Neu
bauern mit den legalen Mitteln eines vollstreckbaren 
Titels durchsetzen könnte. Nach alledem liegen die 
Voraussetzungen des § 826 vor, so daß dem in der Be
rufungsinstanz neugefaßten Klageanspruch unter Ab
änderung des angefochtenen Urteils auf die Berufung 
des Klägers stattgegeben werden mußte.

A n m e r k u n g :
Mit den beiden oben wiedergegebenen Urteilen haben 

das BG Erfurt und das BG Schwerin Gelegenheit ge
habt, zu einer die bürgerliche Theorie und Praxis seit 
einem halben Jahrhundert beschäftigenden und von 
ihnen nicht gelösten Streitfrage vom Standpunkt un
serer neuen Ordnung aus Stellung zu nehmen. Dabei 
ist das BG Erfurt zu einem zutreffenden Ergebnis 
gelangt, während die Entscheidung des BG Schwerin 
abgelehnt werden muß.

In den ersten Jahren dieses Jahrhunderts stellte das 
ehemalige Reichsgericht in einer ähnlich wie der Er
furter Fall gelagerten Sache den Grundsatz auf. daß 
die Rechtskraft da „zessieren“ müsse, wo sie arglistig 
zur Schädigung des Gegners, d. h. zur Durchsetzung 
einer nichtbestehenden Forderung, erschlichen worden 
sei. Diese in wiederholten Entscheidungen immer wieder 
bekräftigte Auffassung ist im wesentlichen von der 
Rechtsprechung akzeptiert worden, während sie in der 
bürgerlichen Lehre zu einer der berühmten Streit
fragen führte, deren Diskussion im Laufe der Jahr
zehnte an Lebhaftigkeit nichts verlor. Interessant und 
bezeichnend ist dabei die scharfe Scheidung der be
teiligten Disziplinen: während die „Zivilisten“ der von 
der Rechtsprechung entwickelten Auffassung beitraten, 
stellten sich die „Prozessualisten“ ebenso geschlossen 
dagegen; alle bekannten Kommentare zum BGB haben 
sich für die Zulassung der Schadensersatzklage aus § 826 
(bzw. die Einrede der Arglist gegenüber der Voll
streckung des erschlichenen Titels) ausgesprochen, wäh
rend alle Kommentatoren der ZPO sich ablehnend ver
halten.

Eine weitere Entwicklung ergab sich in der Periode 
der Auflösung der bürgerlichen Gesetzlichkeit,, die 
besonders in den 30er Jahren rasche Fortschritte machte. 
Die Gerichte gingen, wieder unter Führung des ehe
maligen Reichsgerichts, dazu über, die Einrede aus 
§ 826 auch gegenüber solchen rechtskräftigen Urteilen 
zuzulassen, die der seinerzeitige Kläger zwar nicht 
arglistig erschlichen hatte, die aber materiell unrichtig 
waren und deren Vollstreckung in Kenntnis der Un
richtigkeit für unzulässig erklärt wurde. Es ist be
zeichnend, daß Baumbach (19. Aufl., Anm. 6 vor § 323) 
diese Rechtsprechung eine „juristische Knochenerwei
chung“ nennt, woraus sich sein richtiges Gefühl dafür 
ergibt, daß es sich hier um eine Auflösungserscheinung 
handelt, wenn er auch die Gesetzmäßigkeit dieser Er
scheinung und ihre Ursachen nicht erkennen konnte.

Es ist nicht unsere Sache, zu diesem Streit in der 
bürgerlichen Lehre Stellung zu nehmen, vielmehr ist 
auch diese Frage als ein Problem der Gesetzlichkeit 
unserer Ordnung aufzufassen und insbesondere ent
sprechend unseren Erkenntnissen über die Rolle des 
Staates zu lösen.

In dieser Beziehung weist das Urteil des BG Erfurt 
im Gegensatz zu den rein formalen Argumenten der 
bürgerlichen Lehre mit Recht darauf hin, daß der 
Gedanke, kraft der Bedeutung der Rechtskraft müsse 
es toleriert werden, wenn die staatliche Rechtsprechung 
bewußt als Werkzeug zu einer Schadenszufügung miß
braucht worden sei, mit unserer Auffassung über die 
Tätigkeit der staatlichen Organe schlechthin unverein
bar ist. Der Staat ist kein über den Menschen und 
den Lebensverhältnissen schwebender Mythos, sondern 
eine reale Kraft, geschaffen von der herrschenden Klasse 
zur Durchsetzung ihrer Aufgaben und Ziele; der Ge
danke, er müsse es sich im Hinblick auf das von ihm 
selbst sanktionierte Institut der Rechtskraft sozusagen 
gefallen lassen, bewußt als Werkzeug mißbraucht zu 
werden für Ziele, die nicht die seinen sind und die 
von ihm mißbilligt werden, ist völlig absurd. Es gibt 
keinen Fall, in dem dem Staat, vorliegend der Recht-


